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Vorsicht bei Ankauf von sogenannten Gassparern .Im Interesse der Sicherheit

der Gasabnehmerwarnendie städtischenGaswerkeseit Jahr undTagvorder
Benützungder sogenannten Gassparer .Diese in das Mischrohr zwischenBrenner

undDüseeingeführtenDrahtspiralenerreichenin keinerWeiseihrenZweck,
ja sie erwiesensich bei der behördlichvorgenommenenPrüfungalssicher¬
heitsgefährlich ,da das Gasnicht vollkommenverbrennt ,wodurchinungenügend
entlüfteten kleinen RäumenVergiftungserscheinungen hervorgerufenwerden .
DerMagistrat hat daher schonim Jahre 1925den Verkaufaller Gassparvor¬
richtungen verboten ,deren Anbringungsart und Verwendungvom Standpunkte der

Sicherheit nicht ausdrücklichals vollständigunbedenklichanerkanntwird .
Es wurdeauchausgesprochen ,dass die Anbringungder zumVerkaufzugelas¬
senenSparvorrichtungennurkonzessionierteInstallateure durchführendür¬
fen .Trotzdemwerdensolche verboteneGassparerimmerwiedervonGasabneh¬
mernverwendet .Im Interesse der Bevölkerungwarnendaher die Wienerstädti¬
schenGaswerkeneuerlichvor solchenGassparern .DiestädtischenGaswerke
habennicht nurselbst gassparendeGerätegeschaffen ,sondernsiebemühen
sich auchseit jeher ,die BevölkerungdurchVorträge ,Beratungen ,Ankündigungen
und so weiter darüber aufzuklären ,wie manGas und Gasgeräte benützenmuss ,
ummit demgeringstenGasverbrauchdas Auslangenzufinden .
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Margaretenstrasse und Rechte Wienzeile teilweise Einbahnstrassen .ImInteres¬

se der raschenAbwicklungdes Verkehrshat der WienerMagistratdieMarga¬
retenstrasse zwischender Schleifmühlgasse und demSuttnerplatz als Einbahn¬
strasse erklärt .Sie darf dort nur in der Richtung von der Schleifmühlgasse
zumSuttnerplatz befahren werden .Fuhrwerkedürfen nur auf der linkenStras¬
senseite der gestatteten Fahrtrichtung und nur in einer ReiheAufstellung
nehmen .In der Rechten Wienzeile zwischen der Schleifmühlgasse und der Bä¬

renmühle ist der Verkehr in beiden Richtungen nur von 5 Uhrnachmittags
bis 9 Uhr abends gestattet . Fürdie übrige Zeit wird dieser Teil der Rechten
Wienzeile als Einbahnstrasse in der Richtung von der Schleifmühlgasse zur

Bärenmühle erklärt . DieZüge der Wiener elektrischen Strassenbahn sind von

dieser Anordnung ausgenommen ,ebenso zu Rettungs - oderHilfsaktionen fahren¬

de Wagen des öffentlichen Sicherheits - ,Kranken - undRettungsdienstes ,die

Feuerwehr und die Strassensäuberungsmaschinen bei Arbeits fahrten .
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